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Informationsfreiheitsgesetz des Bundes (IFG); 

Neuorganisation der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen 
(Financial Intelligence Unit, FIU) 

Ihr Antrag vom 23. September 2020 
mein Bescheid vom 12. November 2021 

- VB5-0 1319/20/10341, DOK. 2021/0921481 - 

2 Anlagen (Negativliste, CD) 

VBS-0 131920/10341 

2021/1164248 
(bei Antwort bitte GZ und DOK angeben) 

Sehr geehrter Herr Semsrott, 

mit Ihrer E-Mail vom 23. September 2020 bzw. Ihrem Einverständnis per E-Mail vom 

12. Oktober 2020 zur Antragskonkretisierung beantragen Sie Folgendes: 

„- Sämtliche Kommunikation zwischen dem BMI und dem BMF zur Neuorganisation der FIU 

ab Oktober 2015 bis Juli 2017, insbesondere 

- die Staatssekretärsvereinbarung zwischen dem BMI (Fr. Staatssekretärin Haber) und dem 

BMF (Hr. Staatssekretär Gatzer) vom 02.11.2015 in Bezug auf die FIU 

- sämtliche vorliegenden Informationen zur Pressekonferenz vom 02.12.2015, die 

Finanzminister Schäuble zusammen mit dem französischen Finanzminister Sapin gab, 

darunter Vermerke und Vorlagen, 

- sämtliche Einschätzungen/Berichte von BKA und LKÄ zur Neuorganisation der FIU, die an 

das BMF gesendet wurden 

www.bundesfinanzministerium.de
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Mit meinem Schreiben vom 12. November 2021 (1. Teilbescheid) haben Sie 18 Dokumente 

erhalten. 

Über Ihren Antrag entscheide ich nach $ 1 Absatz 1 Satz 1 IFG nunmehr abschließend wie 

folgt: 

I. Dem Antrag gebe ich wie nachfolgend dargestellt statt. Im Übrigen lehne ich den 

Antrag ab. 

II. Zu den Kosten ergeht noch ein gesonderter Bescheid. 

Begründung: 

Zul. 

l. Herausgabe: 

Sie erhalten anliegend insgesamt 80 weitere Dokumente, die zu Ihrem Antrag vom 

23. September 2020 ermittelt wurden, soweit einer Herausgabe keine Ausschlussgründe nach 

dem IFG entgegenstehen. In diesen Dokumenten sind wieder Passagen geschwärzt bzw. 

unkenntlich gemacht. 

Die Gründe dafür habe ich bereits in meinem Bescheid vom 12. November 2021 erläutert ($ 3 

Nummer 2 IFG, $ 3 Nummer 8 IFG sowie $ 3 Nummer 1 d IFG), sie gelten für die hier anlie- 

genden Dokumente ebenso und werden hier der Vollständigkeit halber noch einmal wieder- 

holt bzw. auch teilweise ergänzt. 

$ 3 Nummer 2 IFG 

Der Ausschlussgrund des $ 3 Nummer 2 IFG ist darin begründet, dass ein Bekanntwerden 

von Informationen die öffentliche Sicherheit gefährden könnte. Die Gesetzesbegründung 

versteht unter dem Schutzgut der öffentlichen Sicherheit u. a. die Unversehrtheit der Rechts- 

ordnung und der grundlegenden Einrichtungen und Veranstaltungen des Staates (vgl. Schoch 

IFG $3 Rn. 152). Bei der FIU handelt es sich um eine Behörde, die in einem besonders sensi- 

blen Bereich tätig ist. Ihre Aufgabe ist insbesondere die Erhebung und Analyse von Informa- 

tionen im Zusammenhang mit Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung und die Weitergabe 

dieser Informationen an die zuständigen inländischen öffentlichen Stellen zum Zwecke der 

Aufklärung, Verhinderung oder Verfolgung solcher Taten. Es ist davon auszugehen, dass ge- 

rade Personen mit kriminellen Absichten ein verstärktes Interesse an der Störung der Funk- 

tionsfähigkeit der FIU haben. Insofern dürfen gerade interne, über bereits allgemein bekannte 

und bestehende Veröffentlichungen hinausgehende Informationen zum Aufbau und zur



Seite 3 Arbeitsweise der FIU nicht herausgegeben werden, um die Funktionsfähigkeit der FIU zu 

sichern. Die Funktionsfähigkeit staatlicher Einrichtungen gehört unmittelbar zu den Schutz- 

gütern der öffentlichen Sicherheit im Sinne des $ 3 Nummer 2 IFG (vgl. VG Berlin, Urteil 

vom 07.12.2020 -2 K 126.18 -, juris Rn. 15). 

$ 3 Nummer 1 c IFG 

Nach $ 3 Nummer 1 c sind Belange der inneren oder äußeren Sicherheit geschützt. Die „inne- 

re Sicherheit“ umfasst im Wesentlichen den Schutz der freiheitlichen demokratischen Grund- 

ordnung und den Schutz des Bestandes und der Sicherheit des Bundes und der Länder. Hier- 

von umfasst ist aber auch der Schutz der Funktionsfähigkeit des Staates und seiner Einrich- 

tungen (vgl. BeckOK InfoMedienR/Schirmer IFG $ 3 Rn. 61-64.2), so dass vorliegend auch 

dieser Ausschlussgrund zur Anwendung kommt. 

$ 3 Nummer 1 d IFG 

Ebenfalls kein Anspruch auf Informationszugang besteht, wenn das Bekanntwerden von 

Informationen sich nachteilig auf Kontroll- oder Aufsichtsaufgaben der Finanz-, Wettbe- 

werbs- und Regulierungsbehörden auswirken kann. Die FIU ist als Teil der Zollverwaltung 

von diesem Ausschlussgrund erfasst. Die ordnungsgemäße Erfüllung der Aufgaben der FIU 

wäre durch eine Veröffentlichung von Informationen zum Aufbau und zur Arbeitsweise der 

FIU beeinträchtigt, so dass auch dieser Ausschlussgrund hier zur Anwendung kommt. 

$& 3 Nummer 8 IFG 

Die von Ihnen begehrten Informationen zur Neuorganisation der FIU unterliegen hier zudem 

der Teil-Bereichsausnahme des $ 3 Nummer 8 IFG, weshalb keine vollständige Zugangsge- 

währung möglich ist und Teile der Dokumente zu schwärzen waren. 

Demnach besteht gegenüber den Nachrichtendiensten - von vornherein und generell - kein 

Anspruch auf Informationszugang. Das gilt unabhängig davon, ob der beantragte Informa- 

tionszugang im konkreten Fall sicherheitsrelevante Informationen betrifft oder nicht (Schoch 

IFG/Schoch, 2. Aufl. 2016, IFG $ 3 Rn. 335). 

Aber auch gegenüber Behörden und sonstigen öffentlichen Stellen des Bundes, die keine 

Nachrichtendienste sind, besteht der Anspruch auf Informationszugang nicht, soweit diese 

Stellen Aufgaben i. S. d. $ 10 Nummer 3 Sicherheitsüberprüfungsgesetz (SÜG) wahrnehmen 

(Schoch IFG/Schoch, 2. Aufl. 2016, IFG $ 3 Rn. 336). Gem. $ 34 Nummer 3 SÜG wurde die 

Bundesregierung ermächtigt, im Rahmen einer Rechtsverordnung festzustellen, welche Be- 

hörden oder sonstigen öffentlichen Stellen des Bundes Aufgaben im Sinne des $ 10 

Nummer 3 SÜG wahrnehmen. Diese Feststellung erfolgte im Rahmen der Sicherheitsüber- 

prüfungsfeststellungsverordnung (SÜFV). Gem. $ 1 Nummer 6 der SÜFV gehört die FIU zu 

den Behörden des Bundes, die Aufgaben von vergleichbarer Sicherheitsempfindlichkeit wie
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hinderung, Aufdeckung und Unterstützung bei der Bekämpfung von Geldwäsche und Terro- 

rismusfinanzierung Erscheinungsformen der organisierten Kriminalität oder des Terrorismus 

wahrnimmt und eine dauerhafte Zusammenarbeit mit den Nachrichtendiensten des Bundes 

erfolgt. Informationen, z. B. über eingesetzte IT-Verfahren, über Personalausstattungen, Ar- 

beitsabläufe, Kommunikationswege oder über die technische Ausstattung wirken sich auch 

auf die Aufgabenwahrnehmung der FIU insgesamt aus, so dass die Schwärzungen auch auf 

diesem Ausschlussgrund beruhen. 

$ 3 Nummer 1 a IFG: 

Teilweise wurden in den Dokumenten die Namen von anderen Staaten nach $ 3 Nummer l a 

IFG geschwärzt, da eine Offenlegung der Informationen nachteilige Auswirkungen auf die 

internationalen Beziehungen und die Beziehungen der Bundesrepublik Deutschland zu diesen 

Staaten haben kann. Sofern Angaben über die einzelne FIU anderer Staaten nicht öffentlich 

zugänglich sind, unterliegen sie dem diplomatischen Vertrauensverhältnis, das unbedingt zu 

wahren ist. 

Geschwärzt wurden darüber hinaus personenbezogene Daten gemäß $ 5 IFG, womit Sie sich 

einverstanden erklärt haben. 

In DOK. 122 wurden Namen verschiedener Bundesländer geschwärzt. Damit wurde in diesem 

Fall vermieden, dass weitere Beteiligungen erforderlich würden 

Darüber hinaus werden auch rein BMF-interne E-Mails vorgelegt, insbesondere zur internen 

Weiterleitung der im Übrigen vorgelegten Dokumente, soweit diese Mails im Kontext der 

einzelnen Antragsteile stehen, zum Teil geschwärzt um Notizen, die sich nicht auf im Antrag 

aufgeführte Gegenstände beziehen. 

2. Keine Herausgabe: 

a) 
Aus den eben dargestellten Gründen wird der Zugang zu den Dokumenten der Negativliste 

insgesamt nicht gewährt. 

b) 

Sonstige Ausschlussgründe: 

Aus folgenden Gründen kann Ihnen darüber hinaus zu einigen Dokumenten kein Zugang 

gewährt werden:
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Es besteht nach $ 3 Nummer 1 a IFG kein Anspruch auf Informationszugang, wenn das Be- 

kanntwerden der Information nachteilige Auswirkungen auf die internationalen Beziehungen 

haben kann. Geschützt sind danach die auswärtigen Belange der Bundesrepublik Deutschland 

und das diplomatische Vertrauensverhältnis zu ausländischen Staaten und zu zwischen- und 

überstaatlichen Organisationen (vgl. BeckOK InfoMedienR/Schirmer, 33. Ed. 1.8.2021, IFG 

$3 Rn. 49). 

Vorliegend ist mit den DOK. 84 und 85 die mögliche Zusammenarbeit der neu organisierten 

FIU mit einem ausländischen Staat betroffen. Eine Veröffentlichung zu Details würde die 

Beziehungen der Bundesrepublik Deutschland zu diesem Staat erheblich beeinträchtigen. Ein 

Zugang zu diesen Dokumenten kann daher nicht erfolgen. 

Gleiches gilt für Dok. 95, in dem es um den Aufbau und die Funktionsweise der FIU’en ande- 

rer Staaten geht. Eine Offenlegung der Informationen kann nachteilige Auswirkungen auf die 

internationalen Beziehungen und die Beziehungen der Bundesrepublik Deutschland zu diesen 

Staaten haben. Sofern Angaben über die einzelne FIU anderer Staaten nicht öffentlich zu- 

gänglich sind, unterliegen sie dem diplomatischen Vertrauensverhältnis, das, wie oben zum 

Punkt der Schwärzungen bereits gesagt wurde, unbedingt zu wahren ist. 

Das diplomatische Vertrauensverhältnis gilt auch gegenüber der Europäischen Union und 

unter den EU-Mitgliedern. In der Eurogruppe ist z. B. grundsätzlich Vertraulichkeit über die 

Erörterungen vereinbart. Auch bilaterale Gespräche sind i. d. R. vertraulich. Verlautbarungen 

erfolgen entweder in gemeinsamen Presseerklärungen oder gar nicht. Einseitige Offenbarun- 

gen sind nicht üblich und widersprechen den diplomatischen Gepflogenheiten. Diese Grund- 

sätze sind auch auf die vorbereitenden Gesprächsunterlagen anzuwenden (hier Dok. 128 und 

129), denn eine einseitige Offenbarung würde das diplomatische Verhältnis Deutschlands in 

diesem Fall zu Frankreich beeinträchtigen. Dies insbesondere dadurch, dass es Deutschland 

wäre, das einseitig die vereinbarte Vertraulichkeit brechen und von grundlegenden diplomati- 

schen Regeln abweichen würde. 

Die Dok. 128 und 129 betreffen Gesprächsunterlagen für Gespräche mit dem damaligen 

französischen Finanzminister Sapin und können daher nicht herausgegeben werden. 

Gleiches gilt aber auch für die Dok. 127 und 130, die Gesprächsvorbereitungen und Gesprächs- 

vermerke auf Arbeitsebene der EU zum ECOFIN betreffen. Eine einseitige Offenlegung könnte 

auch hier das diplomatische Vertrauensverhältnis beeinträchtigen.
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Schutz des Kernbereichs exekutiver Eigenverantwortung 

Einem Informationszugang steht für Dok. 130 zudem der Schutz des Kernbereichs exekutiver 

Eigenverantwortung entgegen, denn es ist ein vorbereitendes Dokument für eine Koalitions- 

runde betroffen, in dem neben Berichten zum ECOFIN auch das Thema Bekämpfung der Ter- 

rorismusfinanzierung enthalten ist. Im Bereich des Regierungshandelns ist dieser Ausschluss- 

grund vonseiten des Gesetzgebers als ungeschriebener verfassungsrechtlicher Ausschluss- 

grund anerkannt (vgl. BT-Drs. 15/4493 S. 12). Hiervon erfasst wird ein selbst von parlamen- 

tarischen Untersuchungsausschüssen grundsätzlich nicht ausforschbarer Initiativ-, Beratungs- 

und Handlungsbereich der Regierung (BVerfG, Urteil vom 17. Juli 1984 - 2 BvE 11/83 -, 

BStBl II 1984, 634, BVerfGE 67, 100-146 Rn. 127 f.). Die Kenntnisnahme Dritter von Mei- 

nungen, Einschätzungen oder Bewertungen in Bezug auf die Bekämpfung der Terrorismus- 

finanzierung und über Treffen mit Regierungsvertretern anderer Staaten, die für eine Koalit- 

ionsrunde vorbereitet wurden, könnte den laufenden und zukünftigen Abstimmungsprozess 

des Regierungshandelns beeinflussen. Sogar bei abgeschlossenen Vorgängen kann der Aus- 

schlussgrund einem Informationszugang unter dem Gesichtspunkt einer einengenden Vor- 

wirkung im jeweiligen Einzelfall entgegenstehen. Informationen aus dem Bereich der Vorbe- 

reitung von Regierungsentscheidungen, die Aufschluss über den Prozess der Willensbildung 

geben, sind dabei schutzwürdig. 

Eine sachgerechte Vorbereitung künftiger Koalitionsrunden wäre aber nicht mehr möglich in 

dem Wissen, dass derartige Unterlagen anschließend eventuell auf entsprechende IFG-Anträ- 

ge hin vollumfänglich veröffentlicht werden müssten. Diese einengenden Vorwirkungen 

würden das BMF als Teil der Bundesregierung in seiner Funktion folglich massiv beeinträch- 

tigen. Insbesondere zur Gesprächsführung erforderliche Zusatz-, Neben- oder Hintergrund- 

informationen und vor allem alternativ gefasste Gesprächsführungsvorschläge würden 

dadurch zum Schutz des BMF und seiner Arbeit unterbleiben. 

$ 3 Nummer 3 b IFG 

Der Zugang zu Dokument 130 ist auch nach $ 3 Nummer 3 b IFG nur teilweise möglich. 

Hiernach besteht der Anspruch auf Informationszugang nicht, wenn und solange die Beratun- 

gen von Behörden beeinträchtigt werden. 

Dieser Prozess der fortlaufenden innerbehördlichen Meinungsbildung ist durch $ 3 

Nummer 3 b IFG geschützt. Ein von außen unbehelligter Meinungsaustausch sowie eine un- 

befangene Meinungsbildung wären im BMF nicht mehr möglich, wenn jede Passage, die 

diesen Prozess abbilden würde, veröffentlicht werden müsste. Somit kommt neben dem unge- 

schriebenen Ausschlussgrund des Kernbereichs exekutiver Eigenverantwortung auch $ 3 

Nummer 3 b IFG vorliegend zur Anwendung.
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Der Austausch der Regierungsvertreter in den Koalitionsrunden wäre eingeschränkt, wenn 

eine zielführende und sorgfältige innerbehördliche Gesprächsvorbereitung im BMF im Wis- 

sen um eine etwaige Veröffentlichungspflicht schlichtweg unterbleibt bzw. nicht mehr im 

erforderlichen Umfang erfolgen kann. 

Der Zugang zu Dok. 130 kann daher auch aus diesem Grund nicht erfolgen. 

cc) Dokument 129 (Vorbereitung der Pressekonferenz am 2. Dezember 2015): 

Dok. 129 enthält zudem auch die Vorbereitung zur Pressekonferenz am 2. Dezember 2015. 

Eine offizielle Pressemitteilung zu dieser Pressekonferenz gab es nicht. Der Zugang zu 

diesem Dokument wird Ihnen auch aus folgendem Grund nicht gewährt: 

Eine sachgerechte Vorbereitung von Presseterminen wäre nicht mehr möglich in dem Wissen, 

dass diese Vorbereitungen anschließend ebenfalls zu veröffentlichen wären. Durch diese 

einengenden Vorwirkungen ist nicht zuletzt der Kernbereich der exekutiven Eigenverant- 

wortung ($ 3 Nummer 3 bi. V. m. $ 4 IFG, siehe hierzu auch die Ausführungen weiter oben) 

betroffen, da die Arbeit der zuständigen Stellen im BMF massiv beeinflusst wäre. 

Bei Pressekonferenzen gilt nach Ihrem Sinn und Zweck immer das letztlich gesprochene Wort. 

Müssten nach einer solchen Pressekonferenz auch die Vorbereitungen für diesen Termin veröf- 

fentlicht werden, ggf. einschließlich nicht gesprochener oder alternativer Texte, könnte das die 

getätigten Aussagen in der Pressekonferenz nachträglich entwerten oder desavouieren. Der 

Zweck einer Pressekonferenz könnte somit geradezu ad absurdum geführt werden. 

Dokumente, in denen nachträglich auf die in der Pressekonferenz getätigten Aussagen Bezug 

genommen wird (DOK. 127, 128 und 130), können Ihnen aus den bereits dargestellten 

Gründen nicht zur Verfügung gestellt werden. 

dd) 8$ 3 Nummer 4 IFG i. V. m. der VSA 

(betrifft VSNfDDokl, VSNfDDok2, VSNfDDok3, VSNfDDok4. VSNfDDok5, VSNfDDok6, 

VSNfDDok7, VSNfDDok®$) 

  

Diese von Ihnen begehrten amtlichen Informationen sind gem. $ 3 Nummer 4 IFG i. V. m. 

den Regelungen des Sicherheitsüberprüfungsgesetzes (SÜG) und der Allgemeinen Verwal- 

tungsvorschrift zum materiellen Geheimschutz (Verschlusssachenanweisung - VSA) vom 

Informationszugang ausgenommen.
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zugang nicht, wenn die Information einer durch Rechtsvorschrift oder durch Allgemeine Ver- 

waltungsvorschrift zum materiellen und organisatorischen Schutz von Verschlusssachen gere- 

gelten Geheimhaltungs- oder Vertraulichkeitspflicht oder einem besonderen Berufs- oder 

Amtsgeheimnis unterliegt, $ 3 Nummer 4 IFG. Die genannten Dokumente sind gem. $ 4 

Absatz 2 Nummer 4 Sicherheitsüberprüfungsgesetz (SÜG) i. V.m. $2 Absatz 2 Nummer 4 

Verschlusssachenanweisung (VSA) als Verschlusssache - Nur für den Dienstgebrauch - 

eingestuft worden. Die materiellen und formellen Voraussetzungen einer ordnungsgemäßen 

Einstufung liegen weiterhin vor, da eine Kenntnisnahme durch Unbefugte für die Interessen 

der Bundesrepublik Deutschland auch heute noch nachteilig sein kann. 

Die Einstufung als Verschlusssache erfolgte aus den gleichen Gründen, aus denen auch eine 

Herausgabe der Dokumente nach dem IFG selbst ($ 3 Nr. Ic, $ 3 Nr. 2 IFG) nicht erfolgen 

könnte. Bei diesen Dokumenten ist man bereits bei der Erstellung davon ausgegangen, dass 

ein Bekanntwerden möglicherweise nachteilige Auswirkungen auf die innere Sicherheit oder 

auf internationale Beziehungen haben kann. Ein Bekanntwerden der in den Dokumenten 

enthaltenen Informationen über den Aufbau der FIU, technische Ausstattung, Kommunika- 

tionswege oder konkrete Arbeitsabläufe könnte auch heute noch die Funktionsfähigkeit der 

FIU beeinträchtigen und damit die innere Sicherheit gefährden. Die Funktionsfähigkeit staat- 

licher Einrichtungen gehört nicht nur zu den Schutzgütern der öffentlichen Sicherheit im Sin- 

ne des $ 3 Nummer 2 IFG oder der inneren Sicherheit des $ 3 Nummer 1 c, sondern auch zu 

den Gründen, aus denen eine VS-Einstufung erfolgt. 

Der Zugang zu diesen von Ihnen begehrten amtlichen Informationen wird daher abgelehnt. 

Für die lange Bearbeitungsdauer bitte ich nochmals um Verständnis. 

Hinweis: 

Bei den Dokumenten handelt sich teilweise um elektronische Kopien, die ein unzutreffendes 

Druckdatum aufweisen. Dieses bitte ich zu ignorieren, das tatsächliche Datum ergibt sich aus 

dem Sachzusammenhang. 

Zull. 

Zu den Kosten ergeht noch ein gesonderter Bescheid.
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Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe beim Bundesministe- 

rium der Finanzen, Wilhelmstraße 97, 10117 Berlin, Widerspruch erhoben werden. 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.
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